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Gesamtverteidigung

%Der Koordinierte Sanitatsdienst

- Wir stellen das Referat des Oberfeld-
arztes der Armee, Oberstdivisiondr
André Huber, Prasident des Ausschus-
ses Sanitdtsdienst des Stabes fiir Ge-
samtverteidigung, das er zu diesem
Thema an der 22. ordentlichen Dele-
giertenversammlung des Schweizeri-
schen Bundes fiuir Zivilschutz, im
Oktober 1976 in Brugg-Windisch
hielt, in den Mittelpunkt dieser Num-
“mer, die mit Schwergewicht dem
 Thema «Zivilschutz und Koordinierter
Sanititsdienst gewidmet ist. Wir dan-
- ken der Abteilung fiir Sanitdt im EMD
- fiir die Uberlassung der Unterlagen.
: Redaktion « Zivilschutz»

‘Die Thematik des Koordinierten
Sanitédtsdienstes ist jener des Schwei-
zerischen Bundes fiir Zivilschutz ver-
- wandt, denn die Ziele beider stimmen
_invielen Belangen iiberein. Zudem ist
der Zivilschutz einer der wichtigsten
- KSD-Partner.
- Der Koordinierte Sanitédtsdienst stiitzt
- sich auf den Bericht des Bundesrats an
~die Bundesversammlung iiber die
Sicherheitspolitik der Schweiz vom
- 27.Juni 1973, aus dessen Inhalt fol-
gendes zitiert werden darf:
Die Abstimmung der zivilen und
militdrischen Interessen auf dem
Gebiet des Sanitatsdienstes ist not-
wendig und von strategischer Be-
deutung.
Enge Zusammenarbeit ist vor allem
im Sanitétsdienst unerldsslich, wo
sich Armee, Zivilschutz und offent-
liches Gesundheitswesen der Kan-
tone und Gemeinden in die arzt-
liche Versorgung von Kranken,
Verwundeten und Pflegebediirfti-
gen teilen.
Jeder Einwohner unseres Landes
muss im Falle eines Angriffs eine
Uberlebenschance haben.
. Auf Bundesebene ist der Stab fiir Ge-
| Samtverteidigung fiir die Koordinier-
. ten Dienste, deren Planung und Ver-
| Wirklichung verantwortlich. Im Okto-
ber 1973 tibertrug der Stab fiir Ge-
| Samtverteidigung dem Oberfeldarzt,
» dls dem Beauftragten des Bundesrats
 fiir die Vorbereitung des Koordinier-
:)en Sanititsdienstes, folgende Aufga-
- 0Cn:
| = das Konzept iiber den Koordinier-
. ten Sanitdtsdienst vorzubereiten,
~ hotwendige gesetzliche Grundlagen
Vorzuschlagen,
= das endgiiltige Konzept zu erarbei-
ten sowie

' = dessen Ausfithrung zu kontrollie-
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Als Arbeitsinstrument wurde ein Aus-
schuss Sanitidtsdienst ernannt, der 71
Mitarbeiter umfasst und sich wie folgt
zusammensetzt
25 Vertreter des Bundes, davon 12
von der Armee,
24 Vertreter der Kantone und priva-
ter Organisationen,
22 Vertreter der Industrie, Experten
und Wissenschafter.
Wer alles will, erreicht nichts. Es ist
durchaus denkbar, dass ein Konflikt in
Europa ohne weiteres und ohne lange
Vorwarnzeiten auf unser Land iiber-
greifen kann. Die technischen Vor-
aussetzungen fiir einen solchen Kon-
flikt waren vorhanden. Es ist deshalb
Aufgabe, den Koordinierten Sanitats-
dienst aus der Sicht dieser Bedrohung
heraus vorzubereiten.
Im Durchschnitt registrieren unsere
Allgemeinspitéler taglich 3500
Patienteneintritte; bei ungefiahr der
Hilfte von ihnen — also bei 1750
Patienten — werden chirurgische Ein-
griffe notwendig. Diese Zahl wiirde
im Falle eines bewaffneten Konflikts
in der Schweiz auf taglich rund 18 000
Patienten ansteigen, wovon 80 %
chirurgisch behandelt werden miiss-
ten. Der Einsatz von Massenvernich-
tungsmitteln wiirde diese Zahlen er-

neut in die Hohe schnellen lassen. Be-
stiinde die Moglichkeit, diese Patien-
ten auf das gesamte schweizerische
Spitalnetz zu verteilen, wire ein sol-
cher Antall von Patienten nicht unbe-
dingt bedngstigend. Ist diese Moglich-
keit nicht vorhanden und eine solche
Verteilung nicht durchfiihrbar, bedeu-
tet dies eine effektive lokale Katastro-
phe. In Anbetracht der Tatsache, dass
mit der Schliessung unserer Grenzen
die Fabrikation von pharmazeutischen
Produkten fast ginzlich eingestellt
werden miisste, ist zu beachten, dass
in einem solchen Falle die medizini-
sche Versorgung weitgehend von den
vorhandenen Medikamentenvorrdten
abhangen wiirde.

Von dieser Beurteilung ausgehend,

erarbeitete der Ausschuss Sanitits-

dienst ein Grundkonzept, das am

10. Oktober 1974 vom Stab fiir Ge-

samtverteidigung genehmigt wurde.

Dieses Grundkonzept basiert insbe-

sondere auf folgenden Fakten:

— Entsprechend der Bedrohung muss
die auf Friedenzeiten ausgerichtete
Aufnahmekapazitdit der zvilen
sanitdtsdienstlichen  Infrastruktur
erhoht werden.

— Die zivile sanitdtsdienstliche Infra-
struktur verfiigt tiber rund 50 000
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Gesamtverteidigung

" lichen Bereich dar, wobei vor allem

KOORDINIERTER
SANITAETSDIENST

SERVICE SANITAIRE
COORDONNE

AUFTRAG :

DER KOORDINIERTE SANITAETSDIENST HAT ZUM ZIEL.
DURCH EINSATZ ALLER PERSONELLEN, MATERIELLEN UND
EINRICHTUNGSMAESSIGEN SANITAETSDIENSTLICHEN MITTEL
DES LANDES IN ALLEN STRATEGISCHEN FAELLEN DIE BE-
HANDLUNG UND PFLEGE DER PATIENTEN ZU ERMOEGLICHEN,
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Spitalbetten fiir Allgemeinpflege,
das sind 0,7 % der Gesamtbevolke-
rung; die Armee verfligt iiber
42 000 Betten, dies sind 7 % ihres
Bestandes.

— Der zivile Beitrag ist wichtig, denn
das offentliche Gesundheitswesen
stellt seine jederzeit funktionie-
rende Infrastruktur zur Verfiigung;
sie allein ist in der Lage, einer
Uberraschung begegnen zu konnen,

— Das vom Zivilschutz bereits Er-
reichte sowie das von ihm noch Ge-
plante muss im Konzept Aufnahme
finden.

Das Grundkonzept zeigt die Verant-

wortung der KSD-Partner in den ver-

schiedenen strategischen Fillen auf,
wobei die Verantwortung der kanto-
nalen Behorden fiir die Aufrechter-
haltung des offentlichen Gesundheits-
wesens in allen strategischen Fillen
hervorgehoben wird. Es zeigt aber
auch, dass kein Unterschied zwischen

Militdr- und Zivilpatienten besteht.

Das Grundkonzept legt die Grundla-

gen fiir die Fiithrung im sanitdtsdienst-

darauf verwiesen wird, dass die Koor-
dination auf den Stufen Kanton und
Territorialkreis  stattfindet.  Das
Grundkonzept will alle sanitatsdienst-
lichen Einrichtungen der KSD-Part-
ner ausniitzen und damit die Zeiten
und Strecken der sanititsdienstlichen
Transporte verkiirzen. Weiter soll
eine ausgewogene medizinische Ver-
sorgung unseres Landes durch den
bestmoglichen Einsatz des zur Verfi-
gung stehenden Sanititspersonals
sichergestellt werden.

In der Konzeption 1971 des Zivi-

schutzes sind folgende Ziele festgehal-

ten:

— Jedem Einwohner der Schwei
einen Schutzplatz.

— Die Organe des Zivilschutzes sind
so auszubauen, auszubilden und
auszuriisten, dass sie ihre vielfalti-
gen Aufgaben sowohl in der Vor-
angriffsphase, wihrend des Angriffs
selbst, aber auch in der Nachan-
griffsphase erfiillen konnen.

— In allen durch den Krieg verursach-
ten schwierigen Situationen muissel
auch die Pflegebediirftigen gleich
wie die librige Bevolkerung g&
schiitzt werden; sie haben auf dié
ihnen zustehende Pflege Anrecht.

Somit ist im Gesetz iiber den Zivi-

schutz verankert, dass alle sanitats

dienstlichen Einrichtungen geschiitZt
werden miissen. Vom Beginn def

Vorangriffsphase an werden also nf

noch geschiitzte sanititsdienstlich®

Einrichtungen betrieben. Die Kai-

tone und der Zivilschutz stellen I

ihren geschiitzten Operationsstelle!

und ihren Notspitilern rund 500
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Patientenliegestellen zur Verfiigung,
welche die 50 000 ungeschiitzten Bet-
ten in Allgemeinspitédlern des zivilen
Bereichs ersetzen miissen.

Vom sanitatsdienstlichen Standpunkt
aus baut und plant der Zivilschutz

demzufolge:

— Sanitétsposten, als Ersatz fur die
gezwungenermassen verwaisten
Arztpraxen;

— Sanitatshilfsstellen mit Operations-
tischen, das heisst mit Erstbehand-
lung betraute medizinische Grup-
pen;

— geschiitzte Operationsstellen, das
heisst Schutzraume, die von den
Spitdlern zu beziehen sind, wenn sie
ihre oberirdischen Einrichtungen
verlassen miissen;

- Notspitiler, die fiir Regionen vor-
gesehen sind, die im Normalfall
tiber keine entsprechenden sani-
tatsdienstlichen Einrichtungen ver-
fligen.

Zurzeit sind ungefdhr 44 % der ge-

planten Bauten realisiert. Das ge-

samte Bauprogramm sollte, sofern es
die finanziellen Mittel erlauben, in
den 90er Jahren fertiggestellt sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass eine

Boden-Boden-Rakete oder ein Uber-

schallflugzeug aus einem Umkreis von

500 km in 10 Minuten die Schweizer

Grenze erreichen kann, wird ein

Alarm nur vorbeugender Natur sein.

Aus diesem Grunde ist es im Falle

einer Bedrohung Aufgabe des Bun-

desrats, zu entscheiden, wann die

Zivilbevolkerung die Schutzriume

aufzusuchen hat. Nach Bezug der

Schutzriume werden diese nur noch

verlassen, um bestimmte, fiir das

Uberleben der Nation wichtige Auf-

traige zu erledigen. In diesem Falle

werden aber auch die nicht geschiitz-
ten Spitdler gerdumt. Eine solche

Massnahme kann Tage oder gar

Wochen dauern.

Fir den Betrieb aller sanitiitsdienst-

licher Einrichtungen, fiir die der Zivil-

schutz verantwortlich zeichnet, bend-

Ugen die Zivilschutzorganisationen

2400 Arzte, 3300 Krankenschwestern

oder Krankenpfleger sowie eine

grosse Zahl von Hilfspersonal, ge-

Samthaft ein Total von 52 530 Perso-

Ien. Um die fiir alle Dienste notwen-

digen Bestinde zu erreichen, verfligt

der Zivilschutz iiber alle 20- bis

60jihrigen nicht oder nicht mehr Mili-

tardienst- und Hilfsdienstpflichtigen

Sowie iiber alle Frauen und Jugend-
chen iiber 16 Jahre, die sich freiwillig

Ar Leistung von Schutzdienst mel-

den. Allerdings fehlen heute noch in

| Vielen Kantonen die gesetzlichen

Grundlagen, um das fiir den Betrieb

df_‘fr geschiitzten sanitédtsdienstlichen

lrichtungen notwendige weibliche

KOORDINIERTER SERVICE SANITAIRE
SANITAETSDIENST COORDONNE
ABSICHT :

DIE SANITAETSDIENSTE DER KSD-PARTNER SO AUFEINANDER
ABSTIMMEN, DASS SIE IM GESAMTEN RAUM DER EIDGENOS-
SENSCHAFT ALLEN ZIVIL- UND MILITAERPERSONEN DIE
BESTEN UEBERLEBENSCHANCEN BIETEN.

KOORDINIERTER @ SERVICE SANITAIRE
SANITAETSDIENST COORDONNE

ZU DIESEM ZWECK DIE
UEBERLEBENSCHANCEN

VERGROSSERN DURCH :

- RASCHE ERSTE HILFE,

- ZEITLICH UND RAEUMLICH KURZE PRIMAERE SANITAETS-
DIENSTLICHE TRANSPORTE.

- MEDIZINISCHE LEISTUNGSFAEHIGKEIT UND DAUERNDE
AUFNAHMEBEREITSCHAFT DER ENDBEHANDLUNGSSPITAELER.,

- GLEICHMAESSIGE VERTEILUNG DER SPEZIALISIERTEN
BEHANDLUNGSZENTREN.
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Berufspflegepersonal verpflichten zu
konnen.
Ziel der Konzeption 71 des Zivil-
schutzes ist es, durch vorsorgliche
Massnahmen im Bereich der Schutz-
rdume und der geschiitzten sanitits-
dienstlichen Einrichtungen die mog-
liche Patientenzahl und dadurch
auch die fiir die sanitdtsdienstlichen
Einrichtungen notwendigen personel-
len und materiellen Kapitalanlagen zu
verringern. Im Bereiche des Zivil-
schutzes befinden wir uns in einer
Zwischenphase. Betrachten wir die
noch zu erreichenden Ziele sowie die
endgiiltige Organisation des Zivil-
schutzes, werden die momentanen
Schwichen erkennbar: Wir stehen
effektiv in einer Periode, in der uns
ein Konflikt teilweise iiberraschen
wiirde, da sich seine Konsequenzen
unweigerlich in den Verlustzahlen
widerspiegeln wiirden.
Unterstiitzen wir deshalb die Fortset-
zung der Verwirklichung der Pline
des Zivilschutzes: Dabei ist die beste
KOORDINIERTER vorbeugende Heilkunde die Katastro-
SANITAETSDIENST phen— und Kriegsmedizin. Der rich-
tige Schutz der gesamten Bevolkerung
ist im Falle einer Bedrohung eines der
wichtigsten Elemente, um das Ver-
trauen und den moralischen Wider-

stand unserer Mitbiirger aufrechtzuer-
Fos it 1 halten. Auch stellt er ein Element der
KAMERADEN- UND SELBSTHILFE Abschreckung sowie ein Mittel gegen

mogliche Erpressungsversuche dar.
AMBULANT Fiir den Ausschuss Sanitétsdienst geht
P s uun darum, die Zustimmung jedes
einzelnen Kantons zum Grundkon-
%&%s zept zu erhalten. Aus diesem Grunde
DIENSTLICHE Sl Bk gurde der gesamte Aufga_b_e;nb;relch
TRANSPORTE er Koordinierung der Sanitatsdienste
o —p NENEICHREAT in verschiedene Teilgebiete aufgeglie-
PATIENTENSAMMELSTELLE dert; die entsprechenden Detailkon-
zepte sind den Kantonen laufend zur
Uberpriifung unterbreitet und zur
Annahme empfohlen worden. BiS
BEHANDELT heute wurde mit den Kantonen der
v Ost- und Zentralschweiz Kontakt auf-
genommen, im kommenden Jahr wird
der Ausschuss Sanitdtsdienst die rest-
lichen Kantone besuchen. Wir befin-
PRIVILEGIERTES ZIVILSPITAL den uns jetzt in der Phase, in der wif
NOTSPITAL auf unsere Partner, insbesondere auf
it it ‘ AMBULANT die Kantone, Einfluss nehmen.
BEHANDELT Zur Beruhigung: Alle bis jetzt mit ui-
T sern Vorschligen konfrontierten Kan-

VERWUNDETENNEST
= ‘ SANITATSPOSTEN

BEHANDELT

AMBULANT

EN-D BUECH A NiDE- U NeGES S (PETe T AL

tone haben diese angenommen. Si¢
SEKUNDARE —— WENIGER BELEGTES ENDBEHANDLUNGSSPITAL haben alle ihr Interesse an der Ver
_..__’

i wirklichung des Koordinierten San-
DIENSTLICHE tatsdlenstes bekundet. Die 1n den
i hecbia SPEZIALISIERTES BEHANDLUNGSZENTRUM Kantonen fir die Vorbereitung u
Verwirklichung des Koordinierte?
Sanitédtsdienstes verantwortlicher
Chefbeamten wurden in spezielled
Fachkursen auf ihre Aufgaben vorbé-
reitet. Die Ideen sind vermittelt, déf
gute Wille zur Mitarbeit ist vorhal”
den. Schon dies ist ein grosser Exfolg:

REKONVALESZENTENSTATION

"—»| REHABILITATIONSSTATION




Schweizerische
Sanititstage 1978

(27./28. Mai 1978)

Schweizerische
Sanitatstage

\ N
£
Bremgarten AG

Juli/ August 1977

3. Folge

Aufmerksame Leser des «Zivilschutz»
Wissen jetzt, welche Titigkeiten der
Schweizerische Militir-Sanititsverein
betreibt (siche Mai- und Juni-Num-
mer). Der Artikel 5 seiner Statuten

zeigt die Mittel auf, mit denen der
SMSV seine Ziele erreichen will. An
erster Stelle steht die praktische und
theoretische Ausbildung seiner Mit-
glieder in Ubungen, Kursen und Vor-
trigen, alle im Rahmen des Vereines
selber, der Regionalverbdnde und sei-
ner Sektionen. Im gleichen Rahmen
werden Wettkdmpfe (Sanitdtstage)
und Leistungspriifungen  durchge-
fiihrt. Wichtig sind ferner sanitéts-
dienstliche Vorkurse nach den Gege-
benheiten der militirtechnischen Vor-
bildung. Die Regionalverbinde und
Sektionen werden materiell und ideell
unterstiitzt, Vereinsfunktiondre ent-
sprechend ausgebildet. Es werden
auch wehrsportliche Anldsse veran-
staltet.

Ein besonders geeignetes Mittel zur
Weiterbildung und Orientierung der
Mitglieder bildet das Vereinsorgan
«Die Sanitdat», Zentralblatt des
Schweizerischen Militar-Sanitatsver-
eins, das monatlich erscheint und ins-

Gesamtverteidigung

besondere durch seine Sektionsnach-
richten die Mitglieder tiber alle wah-
rend eines Jahres programmierten
Ubungen und andern Anldsse auf dem
laufenden hélt. Einen wichtigen Raum
nehmen selbstverstdndlich die Be-
richterstattungen itiber durchgefiihrte
Veranstaltungen, Wettkdmpfe (Rang-
listen) und Versammlungen ein.

Am Rande sei noch vermerkt, dass die
Aktivmitglieder des SMSV wihrend
ihrer Einsitze gegen Unfall und Haft-
pflicht versichert sind.

Wer kann nun durch eine Sektion als
Aktivmitglied aufgenommen werden?
Es sind dies: Dienstpflichtige und
Hilfdienstpflichtige der Armee, Ange-
horige des Rotkreuzdienstes oder des
Frauenhilfsdienstes, Angehorige des
Zivilschutzes schweizerischer Natio-
nalitit, Jugendliche im Vorunterricht-
salter (elterliche Genehmigung vorbe-
halten) sowie Personen, die in Ehren
aus einem solchen Dienst entlassen
worden sind.

225




	Der Koordinierte Sanitätsdienst

